
GZ. RV/7106166/2016

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Elisabeth Wanke über die Beschwerde
der A B C, Adresse, vom 31.7.2015 gegen den Bescheid des Finanzamtes Waldviertel,
3500 Krems an der Donau, Rechte Kremszeile 58, vom 24.6.2015, wonach der Antrag
vom 9.1.2015 auf erhöhte Familienbeihilfe für sich ab Jänner 2015 abgewiesen wurde,
Versicherungsnummer X, zu Recht erkannt:

I. Der Beschwerde wird gemäß § 279 BAO Folge gegeben.

Der angefochtene Bescheid wird ersatzlos aufgehoben.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Vorlage

Mit Bericht vom 5.12.2016 legte das Finanzamt Waldviertel die Beschwerde vom
31.7.2015 der im Dezember 1983 geborenen Beschwerdeführerin (Bf) A B C gegen den
Abweisungsbescheid vom 24.6.2015 zur Entscheidung vor und führte unter anderem aus:

Sachverhalt:

Die Antragstellerin, geb. ...12.1983, beantragte im Jänner 2015 Familienbeihilfe und
erhöhte Familienbeihilfe (Eigenantrag) ab dem Zeitpunkt des Eintritts der erheblichen
Behinderung, den die/der Sachverständige feststellt, im Höchstausmaß von rückwirkend
fünf Jahren ab Antragstellung.

Im Sachverständigengutachten vom 16.06.2015 wird ausgeführt, dass der Gesamtgrad
der Behinderung 70 % ab 04/2003 (60 % ab 01/1994, 50 % ab 12/1983), voraussichtlich
mehr als 3 Jahre anhaltend beträgt und die Antragstellerin voraussichtlich nicht dauernd
außerstande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen.  Daraufhin wurde der Antrag auf
erhöhte Familienbeihilfe abgewiesen.

Gegen den Abweisungsbescheid wurde Beschwerde eingebracht, woraufhin die
Antragstellerin vom Sozialministeriumservice zu einer neuerlichen Untersuchung geladen
wurde. Da die Antragstellerin unentschuldigt nicht zum Termin erschienen ist, konnte
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allerdings kein neuerliches Gutachten erstellt werden (Bescheinigung vom 26.11.2015:
zum Termin nicht erschienen, aber lt. Auskunft des SMS wurde Vorladung an falsche
Adresse zugestellt; Bescheinigung vom 29.04.2016: unentschuldigt zum Termin nicht
erschienen).

In dem vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen erstellten
Sachverständigengutachten vom 04.11.2016 wurde festgestellt, dass der Gesamtgrad
der Behinderung 70 % ab 10/2016 (60 % ab 12/1983) beträgt und die Antragstellerin
voraussichtlich dauernd außerstande ist sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Die
Unfähigkeit sich selbst den Unterhalt zu verschaffen ist vor vollendetem 21. Lebensjahr
eingetreten.

Beweismittel:

Sachverständigengutachten vom 16.06.2015 und 04.11.2016

Stellungnahme:

Es wird beantragt der Beschwerde Folge zu geben.

Es wurden die maßgeblichen Teile des Finanzamtsakts elektronisch vorgelegt.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

Rechtsgrundlagen

§ 6 FLAG 1967 lautet:

§ 6. (1) Anspruch auf Familienbeihilfe haben auch minderjährige Vollwaisen, wenn

a)  sie im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

b)  ihnen nicht Unterhalt von ihrem Ehegatten oder ihrem früheren Ehegatten zu leisten ist
und

c)  für sie keiner anderen Person Familienbeihilfe zu gewähren ist.

(2) Volljährige Vollwaisen haben Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn auf sie die
Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a bis c zutreffen und wenn sie

a)  das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen Beruf ausgebildet werden
oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch
den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis
letzter Satz sind anzuwenden; oder

b)  das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen dem Abschluss
der Schulausbildung und dem Beginn einer weiteren Berufsausbildung, wenn die weitere
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Berufsausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Abschluss der Schulausbildung
begonnen wird, oder

c)  das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für die Zeit zwischen Beendigung des
Präsenz- oder Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortsetzung der Berufsausbildung,
wenn die Berufsausbildung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende des Präsenz-
oder Ausbildungs- oder Zivildienstes begonnen oder fortgesetzt wird, oder

d)  wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während einer späteren
Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 25. Lebensjahres, eingetretenen
körperlichen oder geistigen Behinderung voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, und sich in keiner Anstaltspflege befinden, oder

(Anm.: lit. e aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

f)  In dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, den Präsenz- oder
Ausbildungsdienst oder Zivildienst leisten oder davor geleistet haben, bis längstens
zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie nach Ableistung des Präsenz- oder
Ausbildungsdienstes oder Zivildienstes für einen Beruf ausgebildet oder in einem
erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist; Vollwaisen die eine in § 3
des Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im
Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer. Diese Regelung findet in
Bezug auf jene Vollwaisen keine Anwendung, für die vor Vollendung des 24. Lebensjahres
Familienbeihilfe nach lit. k gewährt wurde und die nach § 12c des Zivildienstgesetzes nicht
zum Antritt des ordentlichen Zivildienstes herangezogen werden,

g)  erheblich behindert sind (§ 8 Abs. 5), das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
und für einen Beruf ausgebildet oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule
fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes nicht
möglich ist; § 2 Abs. 1 lit. b zweiter bis letzter Satz sind nicht anzuwenden,

h)  sich in dem Monat, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, in Berufsausbildung
befinden und die vor Vollendung des 24. Lebensjahres ein Kind geboren haben
oder an dem Tag, an dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, schwanger sind,
bis längstens zur Vollendung des 25. Lebensjahres; Kinder, die eine in § 3 des
Studienförderungsgesetzes 1992 genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen
der in § 2 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Studiendauer,

i)  das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bis
längstens zum erstmöglichen Abschluss eines Studiums, wenn sie

aa)  bis zu dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendet haben, dieses
Studium begonnen haben, und

bb)  die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums bis zum erstmöglichen
Studienabschluss zehn oder mehr Semester beträgt, und

cc)  die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums nicht überschritten wird,
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j)  das 24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, und sich
in Berufsausbildung befinden, wenn sie vor Vollendung des 24. Lebensjahres einmalig in
der Dauer von acht bis zwölf Monaten eine freiwillige praktische Hilfstätigkeit bei einer von
einem gemeinnützigen Träger der freien Wohlfahrtspflege zugewiesenen Einsatzstelle im
Inland ausgeübt haben; Vollwaisen, die eine in § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992
genannte Einrichtung besuchen, jedoch nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 lit. b
vorgesehenen Studiendauer,

k)  das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und teilnehmen am

aa)  Freiwilligen Sozialjahr nach Abschnitt 2 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012,

bb)  Freiwilligen Umweltschutzjahr nach Abschnitt 3 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I
Nr. 17/2012,

cc)  Gedenkdienst, Friedens- und Sozialdienst im Ausland nach Abschnitt 4 des
Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012,

dd)  Europäischen Freiwilligendienst nach dem Beschluss Nr. 1719/2006/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Einführung
des Programms „Jugend in Aktion“ im Zeitraum 2007 – 2013.

(3) Ein zu versteuerndes Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) einer Vollwaise führt bis zu
einem Betrag von 10.000 € in einem Kalenderjahr nicht zum Wegfall der Familienbeihilfe.
Übersteigt das zu versteuernde Einkommen (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der Vollwaise
in einem Kalenderjahr, das nach dem Kalenderjahr liegt, in dem die Vollwaise das 19.
Lebensjahr vollendet hat, den Betrag von 10.000 €, so verringert sich die Familienbeihilfe,
die der Vollwaise nach § 8 Abs. 2 einschließlich § 8 Abs. 4 gewährt wird, für dieses
Kalenderjahr um den 10.000 € übersteigenden Betrag. § 10 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.
Bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens (§ 33 Abs. 1 EStG 1988) der
Vollwaise bleiben außer Betracht:

a)  das zu versteuernde Einkommen, das vor oder nach Zeiträumen erzielt wird, für die
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht,

b)  Entschädigungen aus einem anerkannten Lehrverhältnis,

c)  Waisenpensionen und Waisenversorgungsgenüsse.

(4) Als Vollwaisen gelten Personen, deren Vater verstorben, verschollen oder nicht
festgestellt und deren Mutter verstorben, verschollen oder unbekannt ist.

(5) Kinder, deren Eltern ihnen nicht überwiegend Unterhalt leisten und die sich nicht auf
Kosten der Jugendwohlfahrtspflege oder der Sozialhilfe in Heimerziehung befinden,
haben unter denselben Voraussetzungen Anspruch auf Familienbeihilfe, unter denen eine
Vollwaise Anspruch auf Familienbeihilfe hat (Abs. 1 bis 3).

§ 8 FLAG 1967 lautet:

§ 8. (1) Der einer Person zustehende Betrag an Familienbeihilfe bestimmt sich nach der
Anzahl und dem Alter der Kinder, für die ihr Familienbeihilfe gewährt wird.
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(2) Die Familienbeihilfe beträgt monatlich

1.  (Anm.: trat mit 31.12.2015 außer Kraft)

2.  ab 1. Jänner 2016

a)  111,8 € für jedes Kind ab Beginn des Kalendermonats der Geburt,

b)  119,6 € für jedes Kind ab Beginn des Kalendermonats, in dem es das 3. Lebensjahr
vollendet,

c)  138,8 € für jedes Kind ab Beginn des Kalendermonats, in dem es das 10. Lebensjahr
vollendet,

d)  162 € für jedes Kind ab Beginn des Kalendermonats, in dem es das 19. Lebensjahr
vollendet;

3.  (Anm.: tritt mit 1.1.2018 in Kraft)

(3) Die Familienbeihilfe erhöht sich monatlich für jedes Kind

1.  (Anm.: trat mit 31.12.2015 außer Kraft)

2.  ab 1. Jänner 2016, wenn sie

a)  für zwei Kinder gewährt wird, um 6,9 €,

b)  für drei Kinder gewährt wird, um 17 €,

c)  für vier Kinder gewährt wird, um 26 €,

d)  für fünf Kinder gewährt wird, um 31,4 €,

e)  für sechs Kinder gewährt wird, um 35 €,

f)  für sieben und mehr Kinder gewährt wird, um 51 €;

3.  (Anm.: tritt mit 1.1.2018 in Kraft)

(4) Die Familienbeihilfe erhöht sich monatlich für jedes Kind, das erheblich behindert ist,

1.  (Anm.: trat mit 31.12.2015 außer Kraft)

2.  ab 1. Jänner 2016 um 152,9 €;

3.  (Anm.: tritt mit 1.1.2018 in Kraft)

(5) Als erheblich behindert gilt ein Kind, bei dem eine nicht nur vorübergehende
Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychischen Bereich oder
in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum
von voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad der Behinderung muß mindestens
50 vH betragen, soweit es sich nicht um ein Kind handelt, das voraussichtlich dauernd
außerstande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Für die Einschätzung des
Grades der Behinderung sind § 14 Abs. 3 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl.
Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung, und die Verordnung des Bundesministers
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend nähere Bestimmungen über die
Feststellung des Grades der Behinderung (Einschätzungsverordnung) vom 18. August
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2010, BGBl. II Nr. 261/2010, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Die
erhebliche Behinderung ist spätestens nach fünf Jahren neu festzustellen, soweit nicht Art
und Umfang eine Änderung ausschließen.

(6) Der Grad der Behinderung oder die voraussichtlich dauernde Unfähigkeit, sich
selbst den Unterhalt zu verschaffen, ist durch eine Bescheinigung des Bundesamtes für
Soziales und Behindertenwesen auf Grund eines ärztlichen Sachverständigengutachtens
nachzuweisen. Die diesbezüglichen Kosten sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen zu ersetzen.

(6a) Für eine Person, bei der eine dauernde Erwerbsunfähigkeit nach § 2 Abs. 1 lit. c
festgestellt wurde, besteht kein Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe, wenn sie in
einem Kalenderjahr ein Einkommen bezieht, das die in § 5 Abs. 1 festgelegte Grenze
übersteigt. Wenn das Einkommen in einem nachfolgenden Kalenderjahr unter der in § 5
Abs. 1 festgelegten Grenze liegt, lebt der Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe wieder
auf. Wenn die Erwerbsunfähigkeit nach § 2 Abs. 1 lit. c als Dauerzustand festgestellt
wurde, ist kein weiteres Sachverständigengutachten erforderlich.

(7) Die Abs. 4 bis 6 gelten sinngemäß für Vollwaisen, die gemäß § 6 Anspruch auf
Familienbeihilfe haben.

(8) Für jedes Kind, das in einem Kalenderjahr das 6. Lebensjahr bereits vollendet hat oder
vollendet und das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erhöht sich die Familienbeihilfe
für den September dieses Kalenderjahres um 100 €.

Sachverhalt, Beweiswürdigung, rechtliche Beurteilung

Die Bf ist wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres eingetretenen Behinderung
voraussichtlich dauernd außerstande, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, und
befindet sich nicht in Anstaltspflege.

Die Bf weist seit ihrer Geburt einen Grad der Behinderung von 60% (zwischenzeitig
von 70%) auf. Die voraussichtlich dauernde Unfähigkeit, sich selbst den Unterhalt zu
verschaffen ist, vor vollendetem 18. Lebensjahr eingetreten.

Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf die Aktenlage, insbesondere das
Gutachten des Sozialministeriumservice vom 4./23.11.2016.

Hieraus ergibt sich, dass der Bf rückwirkend fünf Jahre ab Antragstellung (die Formulare
Beih 1 und Beih 3 wurden am 7.1.2015 unterfertigt und am 9.1.2015 beim Finanzamt
persönlich überreicht) Familienbeihilfe samt Erhöhungsbetrag zusteht.

Im übrigen sind Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtliche Beurteilung dem oben
wiedergegebenen Vorlagebericht zu entnehmen (zur Zulässigkeit des Verweises auf den
Parteien bekannte Aktenteile vgl. etwa VwGH 28.11.2014, Ra 2014/01/0085 oder - für das
Abgabenverfahren - zuletzt VwGH 10.2.2016, 2013/15/0087).
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Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheids

Der angefochtene Bescheid erweist sich nach dem übereinstimmenden Vorbringen der
Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens als rechtswidrig (Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-
VG). Er ist daher gemäß § 279 BAO ersatzlos aufzuheben.

Der Bf steht im Beschwerdezeitraum Familienbeihilfe samt Erhöhungsbetrag zu.

Eine bescheidmäßige Erledigung ist, da dem Anbringen der Bf vollinhaltlich stattgeben
wird, gemäß § 13 FLAG 1967 nicht erforderlich, daher ist der angefochtene Bescheid
ersatzlos aufzuheben (vgl. BFG 23.10.2014, RV/4100268/2012 oder BFG 13.2.2015,
RV/7103505/2014) und hat das Finanzamt gemäß § 282 BAO i.V.m. § 11 FLAG
1967 die automationsunterstützte Auszahlung zu veranlassen (vgl. BFG 8.6.2015,
RV/7100958/2015).

Zur näheren Begründung der Rechtswidrigkeit wird auf den Vorlagebericht verwiesen.

Eine weitere Begründung ist gemäß § 280 Abs. 1 lit. e BAO i. V. m. § 93a BAO
und § 93 Abs. 3 lit. a BAO entbehrlich, da dem Begehren beider Parteien des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vollinhaltlich Rechnung getragen wird.

Hinweis

Bemerkt wird, dass die Bf am 9.1.2015 Familienbeihilfe samt Erhöhungsbetrag, wie
das Finanzamt im Vorlagebericht selbst schreibt, "ab dem Zeitpunkt des Eintritts der
erheblichen Behinderung, den die/der Sachverständige feststellt, im Höchstausmaß von
rückwirkend fünf Jahren ab Antragstellung" beantragt hat (siehe Formular Beih 3).

Der angefochtene Bescheid spricht nur über den Zeitraum ab Jänner 2015 ab..

Da nunmehr eine voraussichtlich dauernde Erwerbsunfähigkeit vor Vollendung des 18.
Lebensjahres festgestellt wurde, kommt die rückwirkende Antragstellung zum Tragen und
ist der Antrag vom 9.1.2015 betreffend Familienbeihilfe samt Erhöhungsbetrag insoweit
noch unerledigt. 

Nichtzulassung der Revision

Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig, da
es sich um keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt.
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Wien, am 3. Jänner 2017

 


